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Maschinenunfälle vor Gericht bedeutet Ankläger und Angeklagte sowie Kläger und Be­
klagte vor Richtern – es sind verklagende, verteidigende und verfügende Personen betei­
ligt, die nach Unfällen von verletzten oder verstorbenen Personen Urteile erkämpfen und 
empfangen und die dabei relevanten Sicherheits- und Rechtsfragen einschätzen und ent­
scheiden.
Die Parteien vor Gericht sind Unternehmen als juristische Personen und Unternehmens­
mitarbeiter als natürliche Personen, denn nur echte Menschen können nach Maschinen­
unfällen Personenschäden erleiden. Das Unternehmenspersonal ist sehr häufig auch (straf­
rechtlich) angeklagt oder (zivilrechtlich) beklagt – von Geschäftsführern und Vorständen 
(Unternehmensleitung) über Bau-, Betriebs-, Abteilungs- und Entwicklungsleiter (Füh­
rungskräfte), Meister, Schichtführer und Vorarbeiter (Vorgesetzte) bis hin zum Konstruk­
teur, Maschineneinrichter, Maschinenbediener und -instandhalter und zu anderen unfall­
verursachenden Beschäftigten, kurz: alle in der Linie der Unternehmenshierarchie mit 
Ausführungs-, Entscheidungs- und Leitungsbefugnissen. Nicht selten trifft es auch Berater 
und Unterstützer mit Stabsfunktion – Fachkräfte für Arbeitssicherheit und sogar Sicher­
heitsbeauftragte. In diesem Buch gibt es kaum eine Position, die nicht in der einen oder 
anderen Form in einem Gerichts- oder staatsanwaltschaftlichen Ermittlungsverfahren be­
teiligt war – auch etwa als Zeugen.
Maschinenunfälle werden in den unterschiedlichsten Varianten rechtlich beleuchtet. Die 
Sachverhaltskonstellationen vor Gericht sind insbesondere:

	� Staatsanwälte können Unternehmensmitarbeiter wegen Straftaten anklagen – insbe­
sondere wegen fahrlässiger Körperverletzung und fahrlässiger Tötung.

	� Geschädigte können auf Schadensersatz und Schmerzensgeld klagen – gegen den Her­
steller, gegen den Betreiber oder gegen Beauftragte, etwa Sicherheitsingenieure oder 
Instandhalter und dabei insbesondere externe Dienstleister.

	� Versicherungen können auf Erstattung ihrer (Sozial-)Versicherungsaufwendungen kla­
gen  – insbesondere Berufsgenossenschaften gegen Maschinenhersteller oder gegen 
das betreibende Unternehmen und schließlich auch gegen Unternehmenspersonal und 
externe Berater und Unterstützer.

	� Aufsichtsbehörden können nach Maschinenunfällen mit Anordnungen bzw. Verwal­
tungsakten den öffentlich-rechtlichen Arbeitsschutz durchsetzen  – das gehört zum 
Verwaltungsrecht.

Vorwort
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	� Arbeitgeber können nach Maschinenunfällen Arbeitnehmer wegen ihres Fehlverhaltens 
abmahnen und kündigen oder von ihnen Schadensersatz verlangen – das gehört zum 
Arbeitsrecht.

	� Kaufende Betreiber können gegen verkaufende Hersteller bei Sachmängeln Gewähr­
leistungsansprüche haben – das gehört zum Vertragsecht.

Die Rechtsvorschriften, die Gerichte anwenden, stammen insbesondere aus zwei Quel­
len:

	� In der Rechtsprechungspraxis kommt erstaunlich selten spezifisches „Maschinen“-
Recht zur Anwendung – also die EG-Maschinenrichtlinie für die Produktsicherheits­
pflichten des Herstellers und die Betriebssicherheitsverordnung für die Arbeitssicher­
heitspflichten des Arbeitgebers. 

	� In den Urteilen werden die erforderlichen Abwägungen und Bewertungen zur Sicher­
heitstechnik häufig allein mit allgemeinen Rechtsgrundsätzen zu Sicherheitspflichten 
vorgenommen  – also in Konkretisierung der zivilrechtlichen Verkehrssicherungs­
pflichten und strafrechtlichen Garantenpflichten.

Aus juristischer Sicht ist ein Satz des amerikanischen Juristen Oliver Wendell Holmes Jr. 
besonders wichtig: „Als Juristen haben Sie die Aufgabe, das Verhältnis Ihres speziellen Falles 
zum ganzen Universum zu sehen.“ Das für Maschinenunfälle geltende Rechtsuniversum be­
steht nicht nur – und noch nicht einmal primär – aus der Maschinenrichtlinie und der Be­
triebssicherheitsverordnung. Juristen gehen von sehr allgemein formulierten Anspruchs­
grundlagen und Straftatbeständen aus, in deren Rahmen erst konkretes Maschinenrecht 
relevant wird – wenn es denn überhaupt herangezogen wird. Mit den 40 analysierten Ge­
richtsurteilen wird deutlich, dass es bei diesen allgemeinen Rechtsprinzipien nicht um 
graue Theorie geht, sondern um farbige Rechtsprechungspraxis, die bisweilen auch kunter­
bunt im Sinne von uneinheitlich ist. Mit der Analyse der Gerichtspraxis kann man auch 
einschätzen, was im Ernstfall „real“ gefordert wird. Holmes meinte sogar, dass „Recht nichts 
anderes ist als die richtige Voraussicht dessen, was die Gerichte sagen werden“.
Die 40 Beispiele aus der Rechtsprechungspraxis zeigen, dass ein Spruch, für den Juristen 
häufig verspottet werden, sehr wahr ist: Es kommt darauf an! Es kommt immer auf alle 
relevanten Tatsachen des zu beurteilenden Sachverhalts und Unfalls mit seinen teilweise 
extrem vielen und häufig unterschiedlich gewerteten Einzelheiten an  – das ist selbst­
verständlich, und es muss so sein. Wegen dieser Relevanz der Einzelfallumstände ist die 
Berücksichtigung und genaue Studie der Gerichtsurteile nötig, weil trotz zahlreicher allge­
meiner Aussagen, die ich etwa in meinem Buch „Technik-Verantwortung – Sicherheits-
pflichten der Ingenieure und Fachkräfte und Organisation und Aufsicht durch das 
Management und Führungskräfte“ zusammenfasse, immer auch der konkrete Kontext 
entscheidend ist. Daher habe ich in meinen Urteilsanalysen nur selten juristische und tech­
nische Einzelheiten weggelassen. Die entscheidenden Urteilspassagen sind (nahezu) un­
verändert wiedergegeben und kursiv gedruckt, um den juristischen Originalton zur Verfü­
gung zu stellen. Denn selbstverständlich ist es häufig auch umstritten, welche Umstände 
relevant sind bzw. welche Umstände welches Gewicht haben im Vergleich zu anderen Um­
ständen – und es besteht die Gefahr, dass gerade die Umstände ungesagt bleiben, die ein 
anderer Blick auf den Fall als die wesentlichen und entscheidungsrelevanten Punkte erach­
tet hätte und daher betrachten will. Der Nachteil der ungekürzten Wiedergabe ist, dass die 
Fallbesprechungen dann teilweise recht lang sind. Aber: Kurz und prägnant und dem Leser 
ein eigenes und vollständiges „Urteil“ erlaubend, ist mir nicht möglich.
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„Recht ist zu wichtig, um es allein den Juristen zu überlassen“ – so sagte es der englische 
Jurist Herbert Lionel Adolphus Hart. In diesem Sinne bitte ich Sie, alle meine Aussagen 
(nicht nur die mit technischem Bezug) kritisch zu prüfen und die rechtlichen Aussagen 
kritisch zu hinterfragen – und ich bitte um Feedback an info@rechtsanwalt-wilrich.de oder 
wilrich@hm.edu.

Münsing und München, 	 Thomas Wilrich 
Frühjahr 2022� (www.rechtsanwalt-wilrich.de)

http://www.rechtsanwalt-wilrich.de
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„Maschinenunfälle vor Gericht“ heißt erstaunlich selten „Maschinenrecht in der Urteils­
begründung“ – denn in den Gerichtsentscheidungen kommen die EG-Maschinenrichtlinie1 
für die Produktsicherheitspflichten des Herstellers2 und die Betriebssicherheitsverordnung 
für die Arbeitsschutzpflichten des Arbeitgebers3 überraschend selten zur Anwendung. In 
der Rechtsprechungspraxis werden die erforderlichen Abwägungen und Bewertungen zur 
Sicherheitstechnik meistens vor allem und manchmal allein mit allgemeinen Rechtsgrund­
sätzen zu Sicherheitspflichten vorgenommen – also nur mit zivilrechtlichen Verkehrssiche­
rungspflichten und strafrechtlichen Garantenpflichten und ohne Heranziehung der kon­
kreten öffentlich-rechtlichen Rechtsvorschriften zur Herstellung von Produkten und zur 
Verwendung von Arbeitsmitteln. Diese allgemeinen Rechtsprinzipien sind das „wahre“ und 
„harte“ Maschinenrecht, das im Ernstfall und damit Haftungsfall auf maschinenbezogene 
Sachverhalte konkretisiert wird. Es ist „Aufgabe des Richters, die jeweiligen Sorgfaltspflich­
ten im Einzelfall zu bestimmen und einen entsprechenden Verstoß festzustellen“4.

1	 Vgl. Carsten Schucht/Norbert Berger, Praktische Umsetzung der Maschinenrichtlinie: Risikobeurteilung – 
Verkehrsfähigkeit – Schulungen – Audits – Wesentliche Veränderung – Rechtsprechung, 2019.

2	 Vgl. Wilrich, Produktsicherheitsrecht und CE-Konformität – Hersteller-, Importeur- und Händler-Pflichten für 
Technik- und Verbraucherprodukte bei Risikobeurteilung, Konstruktion, Warnhinweisen und Vertrieb, 2021.

3	 Vgl. Wilrich, Praxisleitfaden Betriebssicherheitsverordnung, 2. Aufl. 2020.
4	 Eisele/Heinrich, Strafrecht Allgemeiner Teil, 2017, Rn. 674, S. 246.

Teil 1:  
Sicherheitstechnik 
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toleranz



Die allgemeine und immer geltende Sicherheits- bzw. Sorgfaltspflicht wird im Ausgangs­
punkt so beschrieben (siehe Fall 40, Transportwagen): „Nach anerkannten Rechtsgrund
sätzen hat jeder, der Gefahrenquellen schafft oder unterhält, die nach Lage der Verhältnisse 
erforderlichen Vorkehrungen zum Schutz anderer Personen zu treffen. Diese Sicherungspflicht 
wird indes nicht bereits durch jede bloß theoretische Möglichkeit einer Gefährdung ausgelöst; 
da eine absolute Sicherung gegen Gefahren und Schäden nicht erreichbar ist und auch die 
berechtigten Verkehrserwartungen nicht auf einen solchen absoluten Schutz ausgerichtet sind, 
beschränkt sich die Verkehrssicherungspflicht auf das Ergreifen solcher Maßnahmen, die nach 
den Gesamtumständen zumutbar sind und die ein verständiger und umsichtiger Mensch für 
notwendig und ausreichend hält, um andere vor Schäden zu bewahren. Haftungsbegründend 
wirkt demgemäß die Nichtabwendung einer Gefahr erst dann, wenn sich vorausschauend für 
ein sachkundiges Urteil die naheliegende Möglichkeit ergibt, dass Rechtsgüter anderer Per
sonen verletzt werden können. Diese Grundsätze, die durch die höchstrichterliche Rechtspre-
chung in Zivilverfahren entwickelt wurden, sind auch für die Bestimmung der strafrechtlichen 
Anforderungen an die im Einzelfall gebotene Sorgfaltspflicht maßgebend. Ausgangspunkt da-
für ist jeweils das Maß der Gefahr mit der Folge, dass die Sorgfaltsanforderungen umso höher 
sind, je größer bei erkennbarer Gefährlichkeit einer Handlung die Schadenswahrscheinlichkeit 
und Schadensintensität sind.“
Für den Produkt- bzw. Maschinenhersteller werden die Sorgfaltspflichten dann weiter 
etwa so konkretisiert (Fall 20, Klebemaschine): Er „muss diejenigen Maßnahmen ergreifen, 
die im konkreten Fall zur Vermeidung von Gefahren erforderlich und zumutbar sind. Dabei ist 
für die Produktsicherheit in erster Linie die durchschnittliche Erwartung derjenigen Verbrau-
cher maßgebend, für die das Produkt bestimmt ist, daneben aber auch das Sicherheitsniveau, 
das nach dem jeweiligen Erkenntnisstand von Wissenschaft und Technik möglich und zu
mutbar ist. Die Untergrenze dieses Sicherheitsniveaus wird in der Regel von den anerkannten 
Regeln der Technik bestimmt, die den Mindeststandard darstellen, bei dessen Nichteinhaltung 
im Allgemeinen von einer Verletzung der Verkehrssicherungspflicht des Herstellers auszugehen 
ist“1.
Für den Betreiber werden die Sorgfaltspflichten etwa so konkretisiert (Fall 3, Aufzug): 
„Derjenige, auf dessen Grundstück oder in dessen Haus eine Gefahrenquelle besteht, und der 
zugleich Haus und Grundstück einem – wenn auch nur beschränkten – Besucherkreis zugäng-

1	 Zu diesen Sicherheitsmaßstäben Wilrich, Die rechtliche Bedeutung technischer Normen als Sicherheitsmaßstab – 
mit 33 Gerichtsurteilen zu anerkannten Regeln und Stand der Technik, Produktsicherheitsrecht und Verkehrs
sicherungspflichten, 2017.
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lich macht, ist dafür verantwortlich, dass diese Gefahrenquelle beseitigt wird oder aber zu
mindest so abgesichert wird, dass niemand zu Schaden kommt.“ 2 Eine Aufzugsanlage „muss 
sich in einem betriebssicheren Zustand befinden und den Anforderungen an die allgemeine 
Verkehrssicherung entsprechen“3. Natürlich wird dann im jeweiligen Fall im Anschluss der 
Teil der Pflichten herausgearbeitet, der für die Beurteilung des jeweiligen Unfalls relevant 
ist – etwa:

	� Fall 3, Aufzug: „Derjenige, auf dessen Grundstück oder in dessen Haus eine Gefahren-
quelle besteht, und der zugleich Haus und Grundstück einem – wenn auch nur beschränk-
ten – Besucherkreis zugänglich macht, ist dafür verantwortlich, dass diese Gefahrenquelle 
beseitigt wird oder aber zumindest so abgesichert wird, dass niemand zu Schaden kommt.“

	� Fall 13, Garagentor: Für den Vermieter „ergibt sich aus der Fürsorge/Verkehrssicherungs-
pflicht die Verpflichtung, die Mietsache auf mögliche Gefahren zu überprüfen und alle 
zumutbaren und erforderlichen Schutzvorrichtungen einzurichten“ – es muss „im Rah-
men der Fürsorgepflicht und der Verkehrssicherungspflicht eine Gefahrenanalyse durch
geführt werden“.

Wenn im Urteil die Haftung abgelehnt wird, werden in der einleitenden Schilderung der 
allgemeinen Rechtsgrundsätze dann auch rasch die Grenzen aufgezeigt (siehe Fall 14, 
Geldautomat – wie auch schon im eingangs geschilderten Fall Transportwagen): Zwar ist 
„aus Gründen der allgemeinen Verkehrssicherungspflicht derjenige, der eine wie auch immer 
geartete Gefahrenlage schafft, grundsätzlich dazu verpflichtet, die notwendigen und zumut
baren Vorkehrungen zu treffen, um eine Schädigung anderer zu verhindern. Diese Verpflich-
tung zur Gefahrenabwehr umfasst alle Maßnahmen, die ein umsichtiger und verständiger, in 
vernünftigen Grenzen vorsichtiger Mensch für notwendig und ausreichend hält, um andere vor 
Schäden zu bewahren. Hierbei ist die allgemeine Verkehrssicherungspflicht nicht grenzenlos. 
Eine Schutzpflicht, die dazu geeignet ist, vor fernliegenden und nicht absehbaren Gefahren zu 
bewahren, gibt es nicht. Deshalb muss auch nicht für alle auch nur abstrakt denkbaren Mög-
lichkeiten eines Schadenseintritts Vorsorge getroffen werden. Voraussetzung für eine Verkehrs-
sicherungspflicht ist, dass sich nach einem vorausschauenden und sachkundigen Urteil die 
naheliegende Gefahr einer Verletzung von fremden Rechtsgütern ergibt“.
Häufig berichten Gerichte schlicht nur ihr Ergebnis  – ohne (detailliert) Einzelheiten zu 
schildern:

	� „Die Maschine verstieß konstruktionsbedingt gegen gesetzliche Sicherheitsbestimmungen.“ 
(Fall 25, Lederschleifmaschine)

	� „Ursächlich für den Unfall war der desolate Sicherheitszustand der Maschine, die bereits 
seit mindestens zehn Jahren nicht mehr den Sicherheitsvorschriften entsprochen hatte. 
Insbesondere fehlte am Walzeneinzug die vorgeschriebene Schutzvorrichtung“. (Fall 23, 
Laborwalzwerk)

2	 Für den Baubereich Wilrich, Bausicherheit – Arbeitsschutz, Baustellenverordnung, Koordination, Bauüberwachung, 
Verkehrssicherungspflichten und Haftung der Baubeteiligten, 2021.

3	 Für Altmaschinen Wilrich, Bestandsschutz oder Nachrüstpflicht? Betreiberverantwortung und Sicherheit bei 
Altanlagen, 2. Aufl. 2019.
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Manchmal werden konkreter die Sicherheitsverstöße geschildert:
	� „Der Kontaktschalter der Schutztürverriegelung der CNC-Drehmaschine war nicht intakt, 

sodass der Bearbeitungsmechanismus trotz nicht eingeschalteter Schutztüre ausgelöst wer-
den konnte.“ (Fall 7, Drehmaschine)

	� Der „objektiv schwerere Verstoß gegen die Verkehrssicherungspflicht besteht darin, dass 
die Einzugs- und Quetschstelle an der Walze mit keinerlei Abdeckung versehen war. Es ist 
offensichtlich, dass die Bereiche einer Maschine, in die Arbeiter mit ihren Gliedmaßen 
hineingeraten könnten, abzudecken sind.“ (Fall 29, Profilwalze)

Manchmal werden auch – mehr oder weniger – exakt die einschlägigen Vorschriften zitiert:
	� „Entgegen Anhang 1 der Richtlinie 2006/42/EG wurden jedoch die beweglichen Teile des 

Trommelwenders nicht so konstruiert und gebaut, dass Unfallrisiken durch Berührung der 
Teile verhindert wurden.“ (Fall 8, Flickstation) 

	� Der Beklagte „wäre nach der BetrSichV verpflichtet gewesen, die erforderlichen Maßnah-
men zu treffen, damit den Beschäftigten nur Arbeitsmittel bereitgestellt werden, die für die 
am Arbeitsplatz gegebenen Bedingungen geeignet sind und bei deren bestimmungsgemäßer 
Benutzung Sicherheit und Gesundheitsschutz gewährleistet ist.“ (Fall 1, Abfallförderband)

	� Der „Bauaufzug wurde unter Verstoß gegen die berufsgenossenschaftlichen Regelungen 
zur jährlichen Durchführung einer Sachkundigenprüfung verwendet. Kapitel 2.30, Zif-
fer 3.20.2 der BGR 500 bestimmt, dass der ‚Unternehmer dafür zu sorgen hat, dass Bau-
aufzüge entsprechend den Einsatzbedingungen nach Bedarf, jedoch einmal jährlich, 
durch einen Sachkundigen geprüft werden‘. Hiergegen hat der Beklagte verstoßen, da die 
letzte dokumentierte Sachkundigenprüfung mehr als zwei Jahre vor dem Unfallgeschehen 
am 30. 07. 2013 stattfand.“ (Fall 24, Lastenaufzug)

Sehr selten sind ausführliche Konkretisierungen der Sicherheitsverstöße unter Zitierung 
der relevanten Rechtsvorschriften – wie vorbildlich in zwei Fällen:

	� Fall 19, Kipper, zum Arbeitsschutzrecht aus Betreibersicht: Der Kipper – so die Staats­
anwaltschaft  – „entspricht in mehrfacher Hinsicht nicht der BetrSichV: Er verfügt über 
keine technischen Einrichtungen, die eine Gefahr durch Quetsch- und Scherstellen aus-
schließen (§ 9 Abs. 1). Es ist kein Schutz gegen unbeabsichtigtes Bedienen des Steuerungs-
hebels vorhanden (§ 8 Abs. 4). Ein gut gekennzeichneter und schnell erreichbarer Notaus-
knopf ist nicht vorhanden (§ 8 Abs. 6)“.

	� Fall 32, Rollenhubbühne, zum Produktsicherheitsrecht aus Herstellersicht: Das Gericht 
fasst zusammen, die „Beklagte hat als verantwortliche Herstellerin/Lieferantin der 
Maschine entgegen den geltenden Vorschriften der EG-Maschinenrichtlinie 98/37/EG – 
insbesondere deren Ziffern 1.3.7 und 1.3.8 – die Maschine nicht mit Schutzeinrichtungen 
versehen, die jedes unfallträchtige Risiko durch Erreichen der Gefahrenstelle ausschließen 
und insbesondere dafür Sorge tragen, dass durch feststehende oder bewegliche Schutzein-
richtungen ein Zugriff in die Maschine während des gefahrenauslösenden Betriebsvor-
gangs ausgeschlossen ist“.

Eher schon typisch ist, dass  – grob fehlerhaft  – auf Maschinen nicht die einschlägige 
BetrSichV, sondern die ArbStättV angewendet wird. So machten es das LG Osnabrück im 
Fall 15, Glasschleifmaschine, und das OLG Nürnberg im Fall 27, Pappkartonstanze.



51 Die allgemeine Verkehrssicherungs- und Sorgfaltspflicht

In Fall 24, Lastenaufzug, stellt das LG Paderborn etwas sehr Wichtiges klar: „Der Umfang 
der Verkehrssicherungspflicht wird nicht nur durch die gesetzlichen UVV bestimmt. Der Unter-
nehmer hat vielmehr die Pflicht, die Betriebssicherheit weitestmöglich sicherzustellen.“ Wei­
testmöglich? Muss man das nicht genauer sagen? Sollte man solche ungenauen Aussagen 
nicht vermeiden?



„Gesetze und Gerichtsurteile sind von Menschen gemacht“ und „sie sind daher unvermeid­
bar lücken- und fehlerhaft“.1 Aber es gibt auch einen grundsätzlichen und unlösbaren Wi­
derspruch:
In Sicherheitsfragen sehnen wir uns nach klaren gesetzlichen Aussagen (Rechtssicher-
heit). Wenn ein Unfall geschehen ist, wünschen wir uns in den Ermittlungs- und Gerichts­
verfahren eine faire Beurteilung des Umfangs der Sicherheitsverantwortung, der konkreten 
Sorgfaltspflichten und der für Strafe essenziellen Schuld (Gerechtigkeit). Das sind die bei­
den Grundziele des Rechts. Man erkennt leicht, dass sie – analog zu Stabilität und Flexibi­
lität als den in der Psychologie bekannten grundlegenden Neigungen des Menschen – im 
Widerstreit stehen
Wir wünschen uns, dass das Recht uns eine klare Antwort gibt, was „zur Sicherheit“ in 
einer bestimmten Situation getan werden muss. Reinhard Sprenger hat von der „Sehnsucht 
vieler Manager nach Berechenbarkeit“ gesprochen.2 Horst Köhler hat diese Suche und Sucht 
nach Rechtsklarheit so zum Ausdruck gebracht: „Gesetze sind keine Bananen; sie dürfen 
nicht erst beim Abnehmer reifen.“ 3 Gesetze müssen einen solchen Reifegrad haben, dass sie 
ihrer Ordnungs- und Steuerungsfunktion gerecht werden. § 13 StGB zu den Garantenposi­
tionen der Unternehmensmitarbeiter mit der Aussage des „Einstehenmüssens“ und §§ 222, 
229 StGB mit der Aussage, dass „fahrlässige Verursachung“ bestraft wird, haben diesen 
Reifegrad indes ersichtlich nicht.4

Rechtsvorschriften „sind keine klaren Linien, die man nicht überschreiten darf, sondern 
Zonen, in denen erst ausgehandelt wird, was geduldet wird und was nicht“.5 Lässt das Recht 
durch zu offene Regelungen aber zu viel Spielraum, gibt es zu wenig Orientierung und lässt 
die Verantwortlichen im Stich. Wenn Rechtsvorschriften dagegen in Details zu starr sind, 
kann das Recht bzw. Gericht später im Haftungsfall nur eingeschränkt feinsteuern und 
seine Ausgleichs- und Schlichtungsfunktion erfüllen. Außerdem geben detaillierte Gesetze 
immer nur vermeintlich mehr Orientierung, weil auch eine noch so fein ziselierte Rechts­
regel immer vom Einzelfall abstrahiert und nie den konkret zu entscheidenden Fall kennt. 

1	 Bernd Rüthers, Das Ungerechte an der Gerechtigkeit – Defizite eines Begriffs, 2. Aufl. 1993, S. 14.
2	 Reinhard K. Sprenger, Aufstand des Individuums – Warum wir Führung komplett neu denken müssen, 2005, S. 29.
3	 Zitiert nach Jobst Hubertus Bauer, Recht kurios – Amüsantes und Trauriges, 2012, S. 9.
4	 Ausführlich Wilrich, Arbeitsschutz-Strafrecht: Haftung für fahrlässige Arbeitsunfälle: Sicherheitsverantwortung, 

Sorgfaltspflichten und Schuld, 2020.
5	 Stefan Kühl, Brauchbare Illegalität – Vom Nutzen des Regelbruchs in Unternehmen, 2020, 1.4, S. 39.
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72 Der unauflösbare Widerspruch zwischen Rechtssicherheit und Gerechtigkeit

Durch mehr Detailregelungen schafft man nicht automatisch und immer mehr (Rechts-) 
Sicherheit. Wenn akzeptiert wird und werden muss, dass immer Einzelfälle entschieden 
werden, und daher immer gilt, dass „es darauf ankommt“, dann wird die Erfüllung des 
zentralen Wunsches und der Sehnsucht nach Rechtsklarheit und Rechtssicherheit schwie­
rig.
Es hat „sich als Illusion erwiesen, dass der Gesetzgeber durch seine Normen im Voraus voll-
ständig und endgültig die Entscheidung jedes Einzelfalles festlegen kann“.6 Reinhard Spren­
ger fordert: „Wir müssen Abschied nehmen von der Schein-Sicherheit. Führung ist immer Arbeit 
durch den Zweifel.“ 7 Roman Herzog kritisiert: „Die Deutschen machen gerne Vorschriften. 
Dazu kommt noch der Fimmel, möglichst immer bis auf die siebente Stelle hinter dem Komma 
Einzelfallgerechtigkeit zu schaffen. Das ist der Fluch unserer Rechtsordnung“ 8: „Man sollte 
bisweilen wirklich nur bis zu einem bestimmten Grad auf die sogenannten Fachleute hören, die 
alles bis ins Kleinste differenzieren wollen und dabei alles fürchterlich kompliziert machen.“ 
Herzog spricht von „Normenhypertrophie“ und hält sie für eine der wichtigsten Ursachen 
für die gegenwärtige Schwäche der EU9: „Natürlich führt Gesetzeslosigkeit grundsätzlich 
zur Anarchie. Aber am anderen Ende der Fahnenstange muss es doch auch Grenzen ge­
ben“. Mehr Details und Differenzierungen, die doch Konsequenz des gewünschten höheren 
Reifegrades der Gesetze sind, führen dann gleichzeitig zu Flüchen auf „Amtsschimmel“ 
und „Bürokratie“. Der Kommissionspräsident Jean-Claude Juncker „bezeichnete es als eine 
seiner größten Leistungen“, dass er die Europäische Kommission „davon abgehalten habe, 
auch noch WC-Spülkästen europaweit zu standardisieren“.10

6	 Ingeborg Puppe, Kleine Schule des juristischen Denkens, 2008, S. 76.
7	 Reinhard K. Sprenger, Gut aufgestellt – Fußballstrategien für Manager, 2008, S. 34 f.
8	 Roman Herzog, Der Spiegel 3/2005 v. 17. 01. 2005, S. 30 f.
9	 Roman Herzog, Europa neu erfinden – Vom Überstaat zur Bürgerdemokratie, 2014, S. 85 ff.
10	Das berichtet Geert Mak, Große Erwartungen – Auf den Spuren des europäischen Traums (1999 – 2019), 2020, 

Kapitel 2005, S. 165.



Natürlich gibt es konkrete Rechtsvorschriften, Unfallverhütungsvorschriften und (nicht 
zwingende) technische Normen, die teilweise sehr spezielle Einzelfragen klären und Detail­
vorgaben machen.1 

	� Aber erstens enthalten diese bereichsspezifischen Vorschriften zumeist auch wieder 
Generalklauseln und „goldene Regeln“. So verpflichtet das ProdSG in aller Kürze dazu, 
„nicht zu gefährden“ (§ 3). So verpflichtet die BetrSichV etwa allgemein zur Verwen­
dung von Arbeitsmitteln, die „unter Berücksichtigung der vorgesehenen Einsatzbedin­
gungen sicher“ sind (§ 5 Abs. 1 Satz 1) bzw. die „nach dem Stand der Technik sicher“ 
sind (§ 4 Abs. 1 Nr. 3). Diese Zentralaussagen sind natürlich äußerst unbestimmt, und 
das „sagt nichts darüber aus, welche Maßnahmen im Einzelfall geboten sein könnten, 
um den Stand der Technik einzuhalten“2.

	� Und zweitens gilt – sozusagen als Dachvorschrift und zivil- und strafrechtlich zusätz­
lich zur produktsicherheitsrechtlichen bzw. arbeitsschutzrechtlichen Generalklausel – 
immer das Prinzip der Erforderlichkeit.

Der BGH hat das Sichtfahrgebot auf Autobahnen einmal als „goldene Regel“ bezeichnet 
und gesagt: „Keinesfalls ist die zulässige Geschwindigkeit sozusagen ‚abstrakt‘ allein durch 
die Reichweite des Abblendlichtes festgelegt, vielmehr ist sie dem erleuchteten Sichtfeld, 
wie auch das Gesetz sagt, ‚anzupassen‘. Für die zutreffende Beurteilung der konkreten Um­
stände und die richtige Wahl der danach zulässigen Geschwindigkeit ist jeder Kraftfahrer 
selbst verantwortlich.“3 Wie für das Sichtfahrgebot im Straßenverkehrsrecht gilt auch im 
Maschinenrecht des Produktsicherheits- und Arbeitsschutzgesetzes das Entscheidungs- 
und Eigenverantwortungsprinzip und letztlich ein Anpassungsprinzip: Niemals kann 
man sich auf „abstrakte“ Aussagen in Gesetzen, Unfallverhütungsvorschriften oder tech­
nischen Normen4 verlassen, sondern man muss das „Sichtfeld“ auf die Einzelfallumstände 
„erweitern“ und vielleicht seine Sicherheitslösungen „anpassen“. Niemals darf man seine 
Aufmerksamkeit „ausblenden“.

1	 Siehe Wilrich, Die rechtliche Bedeutung technischer Normen als Sicherheitsmaßstab, 2017.
2	 LG Bonn, Urteil v. 08. 10. 2004 (Az. 10 O 183/04) – zur BetrSichV.
3	 BGH, Urteil v. 15. 05. 1984 (Az. VI ZR 161/82).
4	 Siehe hierzu insbesondere für DIN Wilrich, Die rechtliche Bedeutung technischer Normen als Sicherheits

maßstab – mit 33 Gerichtsurteilen zu anerkannten Regeln und Stand der Technik, Produktsicherheitsrecht 
und Verkehrssicherungspflichten, 2017.
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